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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XL. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LX. Jahrgang.

Nr. 24. Basel, 16. Juni. 1894.
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Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Eigger.
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Die Wirkung der neuen kleinkalibrigen
Geschosse.

Auf dem medizinischen Kongress in Eom hat

ein deutscher Sanitätsoffizier über die Geschosswirkung

der kleinkalibrigen Gewehre, wie

verlautete der Generalstabsarzt der deutschen Armee,

Prof. von Coler, einen Vortrag gehalten, über
dessen Inhalt die .France milit." vor einiger
Zeit berichtete. Die Wirkung der erwähnten
Geschosse erschien nach jenem Vortrage als eine

derartig vernichtende und zerstörende, dass es

allerdings von seiten des Chefarztes einer Armee
als mindestens inopportun gelten musste, wenn
derselbe sie bei jener Veranlassung urbi et orbi

darlegte, und sie so zu sagen in die Welt
hinausposaunte. Es erschien daher auch unmittelbar

nach jener Veröffentlichung der .France
militaire" ein teilweises Dementi im preussischen

Staatsanzeiger, worin gesagt wurde, dass von
einem deutschen Offizier auf dem erwähnten

Kongress zwar ein Vortrag gehalten worden sei,
dessen Inhalt sich jedoch wesentlich auf die
Hilfe bei Verwundungen auf dem Schlachtfelde
und die Behandlung der Verwundeten erstreckt
habe. Jene Darstellung sei daher eine entstellte,
namentlich sei es unwahr, dass gegen eine Anzahl

von einigen 20 in einer Reihe aufgestellter
Leichen Schiessversuche unternommen worden

seien, sondern dieselben hätten gegen ausgestopfte

Puppen stattgefunden. Nun ist jedoch
der Inhalt der Mitteilung der »France militaire"
derart sachlich und eingehend gehalten, dass

derselbe kaum in seinem ganzen Umfange oder selbst
in seinen wesentlichen Teilen auf reiner Erfindung
beruhen kann, und eine Wiedergabe derselben

erscheint daher nicht ohne Interesse. Derselbe
lautet: Die auf alle Entfernungen durch die
modernen Geschosse verursachten Verwundungen
sind'ungleich schwerer als die durch die früher
angewandten Kugeln verursachten. Auf kleine
Entfernungen bis 600 m werden die Fetzen der

Kleidungsstücke, die das Geschoss auf seiner

Flügbahn reisst, nicht in die Wunde hineingezogen.

Die Stoffe zersplittern so zu sagen
bei der Berührung mit dem Geschoss, das noch
von seiner ganzen lebendigen Kraft beherrscht
ist; sie lösen sich vor dem Geschoss in Atome
auf. Dagegen sind die Wirkungen auf den Körper

furchtbar. Das Geschoss wirkt wie ein
Explosivstoff. Man darf nicht vergessen, dass der
Organismus ein geschlossenes, mit Flüssigkeit
angefülltes Gefäss ist. Die schwersten Verletzungen

entstehen nun, wenn durch das Projektil im
getroffenen Gewebe hydraulische Pressung zu
Stande kommt. Die Wunde sieht dann aus, wie
wenn sie durch Explosion hervorgebracht wäre.
Feuchtigkeitsgrad des Gewebes, Geschwindigkeit
des aufschlagenden Projektils und sein
Querdurchschnitt bedingen diese Wirkung. Die Knochen

werden nicht wie mit einem Locheisen, wie
man fälschlich vorgab, durchbohrt, sie werden
wie durch eine Dynamitladung zertrümmert und
in kleine Stücke zersprengt, die durch den ganzen
Körper zerstreut sind. Die Leber, das Herz, die
Nieren werden pulverisiert, die Eingeweide in
tausend Stücke gerissen, die Muskeln auseinandergerissen.

Die Eintrittsöffnung des Geschosses ist
sehr klein, kaum wahrnehmbar, die des Austritts
ist dagegen beträchtlich; sie gewährt den Anblick
eines Trichters von 12—18 mm Durchmesser.
Wohlverstanden das Geschoss geht stets durch
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